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S T A T U T    2 0 1 91 

 
der Treuhandeinrichtung  

der Rechtsanwaltskammer Wien 
 

„Elektronisches Anwaltliches Treuhandbuch (eATHB)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soweit in diesem Statut auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen  

nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 

 

  

                                                 
1 in der Fassung vom 13.11.2024  
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Erster Abschnitt 
Grundlagen 

 

 

1. Richtlinie 

 

Nach § 10a RAO sind von den Rechtsanwaltskammern Treuhandeinrichtungen zu schaffen, 

die der Überwachung und Sicherung der Pflichten des Rechtsanwaltes, insbesondere von 

Melde-, Auskunfts- und Versicherungspflichten im Zusammenhang mit der Übernahme und 

Durchführung von vertraglich übernommenen Treuhandschaften dienen. 

 

2. Umsetzung 

 

In Erfüllung dieser Verpflichtung ist bei der Rechtsanwaltskammer Wien das „elektronische 

Anwaltliche Treuhandbuch (eATHB) der Rechtsanwaltskammer Wien“ eingerichtet. 

 

3. Inhalt 

 

Das vorliegende Statut regelt Einrichtungen und Aufgaben des eATHB sowie die Rechte und 

Pflichten der diesem Statut unterliegenden Rechtsanwälte. 

 

4. Einfluss auf sonstige Verpflichtungen 

 

Durch dieses Statut werden die den Rechtsanwalt treffenden sonstigen gesetzlichen, 

vertraglichen oder standesrechtlichen Verpflichtungen weder aufgehoben noch eingeschränkt. 

 

Zweiter Abschnitt 

Begriffe und Anwendungsbereich 

 

5. Begriffe 

 

im Sinne dieses Statuts bedeuten: 

 

5.1. „Rechtsanwaltskammer“: Rechtsanwaltskammer Wien. 

 

5.2. „Rechtsanwalt“: Ein zur Berufsausübung in der Republik Österreich berechtigter, in 

die Liste der Rechtsanwälte der Rechtsanwaltskammer Wien eingetragener 

Rechtsanwalt (§ 1 Abs 1 iVm §§ 5, 5a RAO bzw §§ 18ff oder 24 ff EiRAG) sowie ein 

Staatsangehöriger der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie der 

schweizerischen Eidgenossenschaft, der in die Liste der niedergelassenen 

europäischen Rechtsanwälte der Rechtsanwaltskammer Wien (§§ 9ff EiRAG) 

eingetragen und befugt ist, nach Art I Teil 2 EiRAG in Österreich Dienstleistungen im 

Sinne des Art 50 EGV zu erbringen. Dem Rechtsanwalt stehen gleich alle in der Liste 

der Rechtsanwaltsgesellschaften der Rechtsanwaltskammer Wien eingetragenen 

Rechtsanwalts-Gesellschaften (ausgenommen jene bürgerlichen Rechtes). 
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5.3. „Treuhandschaft“: Alle vom Rechtsanwalt übernommenen entgeltlichen oder 

unentgeltlichen Aufträge, in deren Rahmen er den ausdrücklichen schriftlichen Auftrag 

zur Verwahrung und späteren Ausfolgung eines bei ihm hinterlegten Geldbetrages für 

den Fall des Eintrittes einer oder mehrerer vorher bestimmter Bedingungen an einen 

oder mehrere ihm als Begünstigte genannte Dritte übernimmt. 

  

5.4. „Einheitliche Treuhandschaften“: Zwei oder mehrere Treuhandaufträge, zwischen 

denen ein unmittelbarer Zusammenhang durch dasselbe Grundgeschäft besteht. Ein 

derartiger unmittelbarer Zusammenhang ist auch dann anzunehmen, wenn damit die 

treuhändige Abwicklung der Finanzierung des Grundgeschäftes (vor allem in Form der 

Ankaufsfinanzierung durch ein finanzierendes Kreditinstitut) übernommen wird. 

 

5.5. „Treuhanderlag“: Sämtliche auf dem elektronisch gesicherten Anderkonto 

einlangenden Beträge, unabhängig davon, ob sie dem in der Kammermeldung 

genannten Betrag entsprechen, diesen unterschreiten oder übersteigen. 

 

5.6. „Vertragspartei“: Der oder die Auftraggeber des Treuhandvertrages (das sind 

ausschließlich die Parteien des Grundgeschäftes; finanzierende Kreditinstitute oder 

sonstige Dritte sind weiterhin nicht Vertragspartei im Sinne des Statuts). 

Die Kammermeldung ist von den Vertragsparteien des Treuhandvertrages zu fertigen; 

diese Vertragsparteien erhalten eine Bestätigung der Rechtsanwaltskammer über die 

erfolgte(n) Meldung(en). 

 

 

5.7. „Grundgeschäft“: Rechtsgeschäft, das der Treuhandschaft zugrunde liegt. 

 

5.8. „Kammermeldung“: ist die den Vertragsparteien und dem Treuhänder bestätigte 

Zusammenfassung der für den Zahlungsverkehr relevanten Daten und wird vom 

Treuhandmodul generiert. 

 

5.9. „Freigabesiegel“: Elektronische Unterschrift der Rechtsanwaltskammer für jede 

Überweisung. 

 

5.10. „Elektronisch gesicherte Rechtsanwaltsanderkonten“: Konten, die bei den 

Lizenzbanken ausschließlich für die Abwicklung von Treuhandschaften im Rahmen 

des eATHB geführt werden und die einen besonderen Sicherheitsstandard 

(Verfügungen werden nur bei Vorhandensein eines elektronischen Siegels 

durchgeführt) aufweisen, im Weiteren als „Anderkonto“ bezeichnet. 

 

5.11. „Kreditinstitut“: Das Kreditinstitut im Sinne des BWG, welches das elektronisch 

gesicherte Rechtsanwaltsanderkonto führt. 

 

5.12. „Lizenzbanken“: Jene Kreditinstitute, die mit dem Lizenzgeber des eATHB, der 

UniCredit Bank Austria AG, einen Lizenzvertrag abgeschlossen und die technischen 

Möglichkeiten für die Abwicklung von Überweisungen im Rahmen des elektronischen 

Anwaltlichen Treuhandbuches geschaffen haben. Die im Statut betreffend 

Lizenzbanken getroffenen Regelungen beziehen sich auch auf den Lizenzgeber 

UniCredit Bank Austria AG. 
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6. Anwendungsbereich 

 

6.1. Persönlicher Anwendungsbereich 

Diesem Statut unterliegt jeder Rechtsanwalt im Sinne des Punktes 5.2. 

 

6.2. Sachlicher Anwendungsbereich 

 

6.2.1. Dieses Statut ist sachlich auf alle Treuhandschaften im Sinne des Punktes 5.3. 

anzuwenden, soweit sie nicht nach Punkt 6.2.2. ausgenommen sind. 

 

6.2.2. Ausgenommen sind 

a) Treuhandschaften mit einem Treuhanderlag unter EUR 40.000,00 (Euro 

vierzigtausend) ausgenommen solche, die dem BTVG unterliegen oder wenn 

von den Vertragsparteien ausdrücklich eine Abwicklung über das eATHB 

beauftragt wird. 

b) Treuhanderläge, die für die Entrichtung von Gerichtsgebühren, Steuern, 

sonstigen öffentlichen Abgaben oder Honorar gewidmet sind; 

c) die Entgegennahme von Geldbeträgen im Rahmen einer Forderungsbetreibung 

oder einer Prozessführung; 

d) die Entgegennahme, Verwaltung und Verteilung von Geldbeträgen im Rahmen 

der Tätigkeit als Ausgleichs- oder Masseverwalter, Zwangsverwalter, 

Sachwalter oder Vermögensverwalter, einschließlich der Quotenverteilung 

nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens; 

  

 

6.2.3 Soweit Treuhandschaften, die gemäß Punkt 6.2.2. von der verpflichtenden Anwendung 

des Treuhandstatutes ausgenommen sind, freiwillig dem Treuhandstatut unterworfen 

werden, so ist das Treuhandstatut auf diese Treuhandschaften zur Gänze 

anzuwenden. Als freiwillige Unterwerfung unter das Treuhandstatut gilt jedenfalls, 

wenn dies zwischen dem Treuhänder und einer Vertragspartei vereinbart wird, oder 

wenn für die Abwicklung ein elektronisch gesichertes Rechtsanwaltsanderkonto (Punkt 

5.11) verwendet wird. Zur Gänze dem Treuhandstatut unterfallen weiters alle Beträge, 

die – egal aus welchem Grund – auf einem elektronisch gesicherten 

Rechtsanwaltsanderkonto einlangen. 
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Dritter Abschnitt 

Rechte und Pflichten des Rechtsanwalts 

 

 

7. Allgemeine Verpflichtungen 

 

7.1. Allgemeine Bedingungen der Kreditinstitute 

Jede vom Rechtsanwalt übernommene Treuhandschaft ist unabhängig von der Art des 

dieser Treuhandschaft zugrundeliegenden Geschäftes - und zwar auch gegenüber 

Vertragsparteien, die keine Kreditinstitute sind - gemäß den 

a. „Geschäftsbedingungen für Anderkonten der Rechtsanwälte und 

Rechtsanwaltsgesellschaften“ und den 

b. „Allgemeinen Bedingungen für die treuhändige Abwicklung von 

Immobilientransaktionen“, 

in der jeweils geltenden Fassung, die zwischen dem Österreichischen 

Rechtsanwaltskammertag und der Bundessparte Bank und Versicherung der 

Wirtschaftskammer Österreich vereinbart sind, abzuwickeln. 

 

7.2. Form des Treuhandvertrages 

Der Treuhandvertrag ist schriftlich mit allen Vertragsparteien abzuschließen. 

 

7.3. Unzulässigkeit der wirtschaftlichen Beteiligung 

Dem Rechtsanwalt sind die Übernahme von Bürgschaften und jede Darlehens- oder 

Kreditgewährung im Zusammenhang mit der übernommenen Treuhandschaft sowie 

die Abwicklung einer Treuhandschaft in eigener Sache untersagt. 

 

Bei Treuhandschaften von Personen, die mit dem Treuhänder in häuslicher 

Gemeinschaft leben, sowie Angehörigen des Treuhänders – als Angehörige gelten der 

Ehegatte des Treuhänders und Personen, die mit dem Treuhänder in gerader Linie 

oder im 2. Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind – ist der 

Versicherungsschutz gegenüber diesen Personen ausgeschlossen und ist dieser 

Umstand allen Vertragsparteien offen zu legen. 

 

7.4. Verwendung von Formblättern 

Der Rechtsanwalt hat für die Erfüllung der ihn nach diesem Statut treffenden 

Aufzeichnungs- und Meldepflichten die in der Anlage angeführten Formblätter zu 

verwenden. 

 

8. Kontoführung 

 

8.1. Anderkonto 

 

8.1.1. Der Rechtsanwalt hat bei den Lizenzbanken, derer er sich für die Abwicklung von 

Treuhandschaften bedient, Anderkonten zu reservieren und diese Banken zu 

beauftragen, dem eATHB eine Liste dieser Konten zu übermitteln. 

 

8.1.2. Liegt eine einheitliche Treuhandschaft vor, so ist der Rechtsanwalt berechtigt, nur ein 

Anderkonto zu führen, sofern sämtliche Treuhandschaften denselben Treuhanderlag 
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betreffen. Ist dies nicht der Fall oder besteht zwischen den einzelnen Treuhandschaften 

nur ein tatsächlicher wirtschaftlicher Zusammenhang (wie etwa bei den dem 

Bauträgervertragsgesetz BTVG unterliegenden Rechtsgeschäften), so ist der 

Rechtsanwalt verpflichtet, gesonderte elektronisch gesicherte Anderkonten zu 

verwenden. 

 

8.1.3. Der Treuhanderlag ist ausschließlich in Form der Gutschrift auf dem Anderkonto zu 

verwahren. Erfolgt der Erlag des Treugutes nicht in Form einer Überweisung auf das 

Anderkonto, so hat der Rechtsanwalt Sorge zu tragen, dass der Treuhanderlag 

unverzüglich auf das Anderkonto eingezahlt wird (§ 43 Abs 1 RL-BA). 

 

 

8.2. Verfügungsbeschränkungen 

 

8.2.1. Im Rahmen der Unterfertigung des im Zusammenhang mit der Treuhandschaft 

stehenden Vertrages ist die Kammermeldung von den Vertragsparteien eigenhändig - 

ohne hand- oder maschinschriftliche Veränderung oder Hinzufügung 

auszahlungsrelevanter Daten - zu unterfertigen. 

Dieses Formblatt ist dem eATHB vom Rechtsanwalt über Verlangen des eATHB im 

Original zu übermitteln.  

 

8.2.2. Verfügungen des Rechtsanwaltes über den Treuhanderlag auf dem Anderkonto sind 

ausschließlich in Form der Überweisung an die, in der Kammermeldung angeführten 

Auszahlungskonten zulässig. Davon ausgenommen sind Überweisungen aufgrund 

gerichtlicher Anordnung oder Entscheidung, im Zusammenhang mit einem 

Gerichtserlag (§ 1425 ABGB) sowie Überweisungen gem. Punkt 14.3.  

 

8.2.3.  Der Rechtsanwalt kann Überweisungen auf sein Eigenkonto erst nach Kapitaltilgung 

zur Abdeckung eigener Forderungen bzw. Gebührentransfers vorsehen oder 

durchführen. Die Treuhandeinrichtung ist ermächtigt, solchen Überweisungen zu 

einem früheren Zeitpunkt zuzustimmen, sofern die Fälligkeit der Forderung bzw. des 

Gebührentransfers nachgewiesen wird, diese Überweisung nicht offenkundig der 

Kapitaltilgung entgegensteht und ein Abschluss der Treuhandschaft binnen eines 

Jahres nicht zu erwarten ist.  

 

8.3. Kammermeldung 

 

8.3.1. Der Rechtsanwalt hat dafür Sorge zu tragen, dass die Kammermeldung von den 

Parteien des Grundgeschäftes sowie vom Rechtsanwalt unterfertigt und nachweislich 

vor der ersten Verfügung über den Treuhanderlag dem eATHB der 

Rechtsanwaltskammer gemeinsam mit den Unterlagen gemäß Punkt 15.3. übermittelt 

wird. 

 

8.3.2. Die gleichen (Form-)Erfordernisse gelten für den Fall der Änderung des 

Treuhandvertrages oder sonstiger in der Kammermeldung enthaltener 

auszahlungsrelevanter Anweisungen oder Angaben. Änderungen der 

Kammermeldung bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der Vertragsparteien durch 

Unterfertigung der geänderten Kammermeldung.  
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In der Kammermeldung ist die Anführung eines weiteren Anderkontos gem. Punkt 5.10. 

des Rechtsanwaltes als Auszahlungskonto zulässig. 

 

8.4. Kontomitteilungen 

 

Der Rechtsanwalt hat zu veranlassen, dass bei jeder Kontobewegung auf dem 

Anderkonto dem eATHB ein Kontoauszug elektronisch übermittelt wird. 

 

9. Belehrungspflicht 

 

Der Rechtsanwalt hat den Vertragsparteien vor Übernahme des Treuhandauftrages 

dieses Statut nachweislich zur Kenntnis zu bringen und sie darüber zu informieren, 

dass die Treuhandschaft nach den Bestimmungen dieses Statuts abgewickelt wird. 

 

 

10. Aufzeichnungs- und Meldepflichten 

 

10.1. Treuhandverzeichnis 

Alle Treuhandschaften müssen unter fortlaufender Nummerierung in ein zeitnah, 

chronologisch und fortlaufend geführtes Treuhandverzeichnis eingetragen sein, 

sodass eine exakte und rasche Identifizierung des dazugehörigen Handaktes des 

Rechtsanwaltes möglich ist.  

 

10.2. Meldepflicht 

 

10.2.1. Meldung: 

Jede unter das Statut fallende Treuhandschaft ist vom Rechtsanwalt dem eATHB der 

Rechtsanwaltskammer zu melden. 

 

Über ausdrückliche schriftliche Anforderung eines finanzierenden Kreditinstitutes einer 

zu meldenden Treuhandschaft, ist dieses vom Rechtsanwalt dem eATHB der 

Rechtsanwaltskammer als finanzierendes Kreditinstitut zu melden. 

 

10.2.2. Abschlusserklärung: 

Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, nach Erledigung die Treuhandschaft im 

Treuhandmodul historisch zu setzen (Statuswechsel). 

 

Der Rechtsanwalt ist zudem verpflichtet, die Parteien des Treuhandauftrages und ein 
gemeldetes finanzierendes Kreditinstitut über die Beendigung der 
Treuhandabwicklung und Treuhandkontoschließung umgehend und nachweislich zu 
informieren. 
 

11. Geheimnisschutz und datenschutzrechtliche Zustimmungen 

 

11.1. Bankgeheimnis 

Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, das Anderkonto führende Kreditinstitut gegenüber 

dem eATHB der Rechtsanwaltskammer hinsichtlich der Verfügungen über das 

Anderkonto von der Verpflichtung zur Wahrung des Bankgeheimnisses zu entbinden. 
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11.2. Berufsgeheimnis 

Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, im Treuhandvertrag eine Entbindung von der 

beruflichen Verschwiegenheitspflicht durch die Vertragsparteien gegenüber dem 

eATHB vorzusehen. 

Der Rechtsanwalt hat zudem auf ausdrückliche schriftliche Anforderung eines 

finanzierenden Kreditinstituts im Treuhandvertrag eine Entbindung vom 

Bankgeheimnis durch die Vertragsparteien gegenüber dem finanzierenden 

Kreditinstitut hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen auf bzw. vom Anderkonto 

vorzusehen und das Anderkonto führende Kreditinstitut darüber zu informieren. 

Über ausdrückliche schriftliche Anforderung des finanzierenden Kreditinstitutes hat der 

Rechtsanwalt das Anderkonto führende Kreditinstitut darüber zu informieren, dass das 

finanzierende Kreditinstitut nach jeder Buchung die Weiterleitung von Kontoauszügen 

verlangt. Alternativ hat der Rechtsanwalt, ebenfalls über ausdrückliche schriftliche 

Anforderung des finanzierenden Kreditinstitutes, diesem ein Einsichtsrecht auf dem 

Anderkonto im Wege des Anderkonto führenden Kreditinstitutes einzuräumen und eine 

solche Anforderung an das Anderkonto führende Kreditinstitut weiterzuleiten.  

Der Rechtsanwalt haftet weder für die tatsächliche Weiterleitung von Kontoauszügen 

noch für die Einräumung eines Einsichtsrechts durch das Anderkonto führende 

Kreditinstitut.  

 

11.3. Sonstige Offenlegungspflichten 

Zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Abwicklung der von ihm übernommenen 

Treuhandschaften nach den Richtlinien gemäß § 27 Abs. 1 lit g RAO, hat sich der 

Rechtsanwalt zur Erteilung entsprechender Auskünfte und zur Einsichtnahme in die 

Unterlagen aller von ihm übernommenen Treuhandschaften, einschließlich des von 

ihm zu führenden Verzeichnisses, von den Parteien von seiner Verpflichtung zur 

Verschwiegenheit gegenüber der Treuhandeinrichtung befreien zu lassen. 

Der Rechtsanwalt hat weiters den Offenlegungspflichten gemäß Finanzmarkt- 

Geldwäschegesetz gegenüber Kredit- und Finanzinstituten und der Prüf-, 

Feststellungs- und Meldepflichten gemäß §§ 8a bis 8f RAO zu entsprechen. 

 

 

12. Honorar 

 

12.1. Dem Rechtsanwalt ist es untersagt, wegen der oder für die Erfüllung der mit diesem 

Statut verbundenen Pflichten ein gesondertes Honorar zu fordern oder 

entgegenzunehmen. 

 

12.2. Hievon unberührt ist die Berechtigung des Rechtsanwalts, für die Übernahme der 

Treuhandabwicklung Honorar, insbesondere nach § 14 der Autonomen 

Honorarkriterien (AHK) der Rechtsanwälte, sowie anfallende Spesen und Barauslagen 

zu verlangen. 
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Vierter Abschnitt 

Das Treuhandbuch 

 

 

13. Einrichtung des Treuhandbuches 

 

13.1 Die Treuhandeinrichtung der Rechtsanwaltskammer stützt sich auf § 10a RAO im 

Zusammenhalt mit § 23 RAO. 

 

13.2. Die Einrichtung untersteht dem nach der Geschäftsverteilung des Ausschusses 

zuständigen Präsidentenstellvertreter. 

 

13.3. Unter seiner Verantwortung ist eine eigene Geschäftsabteilung – eATHB – 

einzurichten, die die einlangenden Treuhandmeldungen zu registrieren und auf ihre 

formelle Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen, sowie allfällige Ergänzungen 

einzufordern hat. Weiters obliegt dieser Geschäftsabteilung im Falle der Vollständigkeit 

der Meldungen die Freigabe der elektronisch gesicherten Konten. 

 

13.4. Im Falle des Verdachtes von Unregelmäßigkeiten oder einlangender Beschwerden ist 

unverzüglich der zuständige Präsidentenstellvertreter, im Falle dessen Verhinderung 

der Kammerpräsident zu verständigen. Ersterer hat zu entscheiden, ob vorerst der 

betroffene Rechtsanwalt zur verantwortlichen Äußerung aufzufordern oder sofort eine 

Kanzleinachschau zu veranlassen ist. 

 

13.5. Die Kanzleinachschau ist von – nach Möglichkeit – zwei Mitgliedern der zuständigen 

Ausschussabteilung unverzüglich durchzuführen. Diesen zur Nachschau beauftragten 

Mitgliedern der Ausschussabteilung ist vom betroffenen Rechtsanwalt Zutritt zur 

Kanzlei, sowie Einsicht in alle betroffenen Akten und Register gem. § 10a RAO zu 

gewähren. Diesen Kontrollen können auch Mitarbeiter des eATHB beigezogen werden.  

 

13.6. Über das Ergebnis der Kanzleinachschau ist ein schriftlicher Bericht samt Empfehlung 

über zu treffende Maßnahmen zu verfassen. 

 

14. Organisatorische Aufgaben der Treuhandeinrichtung 

 

14.1. Anwaltliches Treuhandbuch 

Das Treuhandbuch führt unter der Bezeichnung „elektronisches Anwaltliches 

Treuhandbuch der Rechtsanwaltskammer Wien“ ein unter fortlaufender Nummerierung 

geführtes Register der ihr gemeldeten und unter das Statut fallenden 

Treuhandschaften. 

 

14.2. Bestätigungen 

Das eATHB ist verpflichtet, innerhalb angemessener Frist dem Rechtsanwalt, den 

Vertragsparteien sowie dem finanzierenden Kreditinstitut die Registrierung der 

Treuhandschaft zu bestätigen. 

 Sofern kein Freigabehindernis im Sinne von Punkt 14.3. vorliegt, wird nach dem 

Versand dieser Bestätigung, das Anderkonto für Verfügungen gemäß den Angaben auf 

der Treuhandmeldung freigegeben. 
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14.3. Freigabehindernisse 

Das eATHB hat die Freigabe einer gemeldeten Treuhandschaft abzulehnen, wenn 

a. die Treuhandschaft nicht in den Anwendungsbereich des Statuts fällt  

oder 

b. die Meldung ein Formgebrechen aufweist, das die geschäftsmäßige 

Behandlung zu hindern geeignet ist. 

Das eATHB ist verpflichtet, innerhalb angemessener Frist den Rechtsanwalt über den 

Hinderungsgrund der Freigabe nachweislich zu informieren. 

Liegt ein dauerhaftes Freigabehindernis vor, ist der Erlag entsprechend der Einzahlung 

an jene Konten zurück zu überweisen, von denen die Einzahlung erfolgte. Gleiches gilt 

für eine, dem eATHB glaubhaft gemachte, irrtümliche Überweisung auf das 

Anderkonto. Eine Rücküberweisung an das Einzahlungskonto oder eine Überweisung 

an das offenkundig richtige Anderkonto unterliegt in diesen Fällen nicht den 

Formerfordernissen des Punktes 8.3.2. Ebenso unterliegen offenkundige 

Eingabefehler oder diesen gleichzuhaltenden Fehler von in der Kammermeldung 

enthaltenen Angaben nicht den Formerfordernissen des Punktes 8.3.2. 

 

15. Kontrolle 

 

15.1. Die Übernahme einer Treuhandschaft ist dem eATHB elektronisch und schriftlich mit 

den in der Anlage angeführten Formblättern zu melden. Im Rahmen der Unterfertigung 

des im Zusammenhang mit der Treuhandschaft stehenden Vertrages ist gemäß Punkt 

8.2.1. dieses Statuts die Kammermeldung von den Parteien des Grundgeschäfts zu 

unterfertigen und dem eATHB nachweislich zu übermitteln. Auf Ersuchen der 

Treuhandeinrichtung ist die Kammermeldung im Original vorzulegen. 

 

15.2. In der Kammermeldung ist die Anführung eines Eigenkontos des Treuhänders, eines 

Kontos seines Kanzleipartners, sowie eines Mitarbeiters oder eines Gesellschafters 

der als Treuhänder fungierenden Rechtsanwaltsgesellschaft als Empfänger, außer im 

Fall des Punktes 8.2.3. unzulässig. Zulässig ist die Anführung eines elektronisch 

gesicherten Anderkontos des Rechtsanwaltes als Zielkonto. 

 

15.3. Zusammen mit der Kammermeldung sind dem eATHB für sämtliche Vertragsparteien 

sämtliche Unterlagen vorzulegen, die eine lückenlose Kontrolle des Zahlungsflusses 

zulassen, darunter fallen insbesondere 

○ Unterlagen über das Grundgeschäft, 

○ der Nachweis des Bestehens eines schriftlich abgefassten Treuhandauftrags, 

○ ein geeigneter Nachweis der Identität des / der Treugeber/s 

○ gegebenenfalls Vertretungsnachweise mit Inkassovollmachten sowie 

○ allfällige gerichtliche Bestellungs- bzw. Genehmigungsbeschlüsse. 

Die Zeichnung der Kammermeldung durch einen – auch beauftragten – Treuhänder, 

Kanzleipartner, Mitarbeiter oder Gesellschafter der als Treuhänder fungierenden 

Rechtsanwaltsgesellschaft für eine der Vertragsparteien ist unzulässig. 

 

15.4. Nach Einlangen der elektronischen Meldung sowie der vollständigen Unterlagen wird 

die Verfügung über das Anderkonto innerhalb angemessener Frist freigegeben, sofern 

kein Freigabehindernis im Sinne des Punktes 14.3. vorliegt. 
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16. Versicherung 

 

16.1. Eine von einem Rechtsanwalt übernommene Treuhandschaft ist von diesem 

eigenverantwortlich und ausschließlich unter dessen persönlicher Haftung auszuüben 

 

16.2. Ungeachtet dessen schließt die Rechtsanwaltskammer für alle über das eATHB 

geführten Treuhandschaften eine Vertrauensschadenversicherung ab. 

 

Die Deckungssumme je Versicherungsfall beträgt € 15 Millionen (Euro 

fünfzehnmillionen), der Höchstbetrag der Entschädigungsleistungen für sämtliche 

Versicherungsfälle bei allen Versicherten, die in einer Versicherungsperiode entdeckt 

werden, ist mit € 30 Millionen (Euro dreißigmillionen) begrenzt. 

 

Der genaue Deckungsumfang der Vertrauensschadenversicherung wird auf der 

Homepage der Rechtsanwaltskammer Wien bekannt gegeben. 

 

 

17. Kosten der Treuhandeinrichtung 

 

17.1. Die Finanzierung der Kosten des eATHB sowie der Prämie der abgeschlossenen 

Versicherungen erfolgt über Beiträge der Rechtsanwälte.  

 

17.2. Die Festsetzung der Beiträge erfolgt nach den Grundsätzen des § 27 RAO durch die 

Plenarversammlung. Die Beiträge werden im Rahmen des Kammerbeitrages 

eingehoben. 

 
 

Fünfter Abschnitt 

Ermächtigung, Inkrafttreten 

 

18. Ermächtigung des Ausschusses der Rechtsanwaltskammer 

 

 Der Ausschuss der Rechtsanwaltskammer ist insbesondere ermächtigt,  
 
a)  nähere Vorschriften zur Durchführung von Treuhandschaften im Rahmen 

dieses Statuts zu erlassen oder abzuändern;  
 
b) Beilagen und Formblätter zu diesem Statut festzulegen und abzuändern;  

 
c)  Vorschriften zur Abwicklung von Treuhandschaften im Wege des 

elektronischen Treuhandbuches (Schnittstelle) zu erlassen;  
 
d) das Inkrafttreten einer Neufassung des eATHB binnen eines Jahres nach 

dessen Beschlussfassung festzusetzen;  
 

e)  technische Mindeststandards festzulegen und abzuändern, die von 
Kreditinstituten im Zusammenhang mit der Abwicklung von Treuhandschaften 

über die Treuhandeinrichtung der Rechtsanwaltskammer Wien zu erfüllen sind;  
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19. Inkrafttreten 

 

Die Neufassung dieses Statuts des Treuhandbuches der Rechtsanwaltskammer Wien 

tritt mit 01.1.2025 in Kraft. 

 

 

 

Beschluss der Plenarversammlung vom 13.11.2024. 
Kundgemacht auf der Website https://www.rakwien.at der Rechtsanwaltskammer Wien am 

15.11.2024 


